
1 Geltungsbereich und
Begriffsbestimmungen

1.1 Geltungsbereich

§ 1 Geltungsbereich

Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für Unternehmerinnen und Unter-
nehmer, die Trägerin oder Träger öffentlicher freiwilliger Feuerwehren
oder öffentlicher Pflichtfeuerwehren sind, sowie Versicherte im ehren-
amtlichen Feuerwehrdienst, einschließlich der Nutzung von Feuerwehr-
einrichtungen, die für diese Versicherten bestimmt sind.

1.2 Begriffsbestimmungen

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Geltungsbereich gemäß § 1 dieser Unfallverhütungsvorschrift sind:
1. Feuerwehren

Einheiten, die nach bundes- oder landesrechtlichen Bestimmun-
gen als öffentliche freiwillige Feuerwehren oder öffentliche
Pflichtfeuerwehren aufgestellt sind

2. Bauliche Anlagen
Feuerwehrhäuser und ihre Außenanlagen, Werkstätten sowie
Ausbildungs- und Übungsanlagen für die in Ziffer 1 genannten
Feuerwehren

3. Feuerwehrfahrzeuge
landgebundene Fahrzeuge, Anhänger, Abroll- und Absetzbe-
hälter, Wasser- und Luftfahrzeuge der in Ziffer 1 genannten
Feuerwehren
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4. Feuerwehreinrichtungen
alle für den Feuerwehrdienst in den in Ziffer 1 genannten
Feuerwehren eingesetzten sächlichen Mittel, insbesondere
bauliche Anlagen, Feuerwehrfahrzeuge, Geräte undAusrüstun-
gen, ausgenommen Hilfs- und Betriebsstoffe

5. Feuerwehrangehörige
Personen, die Angehörige einer in Ziffer 1 genannten Feuer-
wehr nach bundes- oder landesrechtlichen Bestimmungen sind

6. Einsatzbedingungen
Umstände, denen Feuerwehrangehörige bei einem Einsatz aus-
gesetzt sind
Sie sind in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass in höchster
Eile Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche
Schäden, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung abzuwenden, Tiere zu retten oder bedeutende Sachwerte
zu erhalten sind
und erhöhte physische und psychische Belastungen vorliegen.

7. Feuerwehrdienst
Tätigkeiten der Feuerwehrangehörigen, insbesondere bei Aus-
bildung, Übung und Einsatz

8. Einsatzort
Stelle, an der die Feuerwehr dienstlich tätig wird

9. Unternehmerin oder Unternehmer
Trägerin oder Träger einer in Ziffer 1 genannten Feuerwehr nach
bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften

1 Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen
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2 Organisation von Sicherheit und
Gesundheitsschutz

2.1 Verantwortung

§ 3 Verantwortung

(1) Die Unternehmerin oder der Unternehmer ist für die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz der im Feuerwehrdienst Tätigen verantwortlich.
Sie oder er hat für eine geeignete Organisation zu sorgen und dabei die
besonderen Strukturen und Anforderungen der Feuerwehr zu berück-
sichtigen.
(2) Überträgt die Unternehmerin oder der Unternehmer ihnen obliegen-
de Aufgaben und Pflichten an Feuerwehrangehörige, so hat die Unter-
nehmerin bzw. der Unternehmer in besonderem Maße der Auswahl-,
Aufsichts-, Kontroll- und Organisationsverantwortung nachzukommen.
(3) Feuerwehrangehörige denen Führungsaufgaben obliegen, haben für
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der ihnen unterstellten Feuer-
wehrangehörigen zu sorgen.
(4) Von § 2 Absatz 1 Satz 2 und 3 DGUV Vorschrift 1 »Grundsätze der
Prävention« kann unter Einhaltung der DGUV Vorschrift 49 »Feuerweh-
ren« abgewichen werden, soweit dies angesichts der besonderen Struk-
turen und der gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr erforderlich ist.

Zu § 3 Absatz 1: Die Unternehmerin oder der Unternehmer ist die Trägerin oder
der Träger der Feuerwehr nach den jeweiligen bundes- oder landesrechtlichen
Vorschriften. Die Gesamtverantwortung für öffentliche Feuerwehren liegt somit
bei der jeweiligen Gebietskörperschaft und nicht bei der Leitung der Feuerwehr.
Damit obliegt der Gebietskörperschaft die Verantwortung für die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz der dort tätigen Feuerwehrangehörigen.
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Eine geeignete Organisation ist u. a. dadurch gekennzeichnet, dass die Zustän-
digkeiten, Aufgaben, Pflichten und Befugnisse eindeutig und sinnvoll geregelt
sind.
Bei der Wahrnehmung ihrer bzw. seiner Verantwortung hat die Unternehmerin
oder der Unternehmer zu berücksichtigen, dass Feuerwehrdienst aufgrund
folgender Aspekte häufig von üblichen betrieblichen Gegebenheiten abweicht:

§ Weder Zeitpunkt noch Aufgaben und Tätigkeiten der Einsätze sind
planbar.

§ Das Gefährdungspotenzial von Feuerwehreinsätzen ist hoch und sie
sind mit einem hohen Restrisiko für die Feuerwehrangehörigen ver-
bunden.

§ Einsätze, insbesondere zur Rettung von Personen, sind mit höchster
Eile verbunden.

§ Einsätze sind oftmals mit hohen physischen und psychischen Belas-
tungen für Feuerwehrangehörige verbunden.

In freiwilligen Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren sind Feuerwehrangehörige
überwiegend ehrenamtlich tätig. Die sich daraus ergebenden Strukturen und
Anforderungen müssen bei der Wahrnehmung der Verantwortung besonders
berücksichtigt werden.
Dazu zählen insbesondere:

§ Zufälligkeit der Verfügbarkeit und Zusammensetzung der Feuerwehr-
angehörigen zum Zeitpunkt des Einsatzes,

§ besondere Anforderungen bei der Personalauswahl und -qualifikation
zur Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft,

§ Belastungen der Feuerwehrangehörigen durch unmittelbar voran-
gegangene und folgende berufliche oder private Tätigkeiten,

§ die Konzentration auf die Pflichtaufgaben aufgrund begrenzter zeit-
licher Ressourcen. Die Trägerin oder der Träger der Feuerwehr soll
insbesondere bei organisatorischen Verwaltungsaufgaben das Ehren-
amt entlasten,

§ die Prüfung der Notwendigkeit der Übertragung von Aufgaben, die
keine Pflichtaufgaben sind.

2 Organisation von Sicherheit und Gesundheitsschutz
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Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat, soweit ihnen dies möglich ist,
dafür zu sorgen, dass den Feuerwehrangehörigen nach Einsätzen angemessene
Ruhezeiten zur Verfügung stehen. Es hat sich bewährt, dass die Dauer der
Unterbrechung der Ruhezeit, verursacht durch Einsätze zwischen 22 und 6 Uhr,
nach 6 Uhr als Ruhezeit nachgeholt werden. Die Dauer sollte mindestens der
geopferten Ruhezeit entsprechen. Bei Schichtdienst ist analog zu verfahren.

Zu § 3 Absatz 2: Beabsichtigt die Trägerin oder der Träger der Feuerwehr, ihnen
nach Unfallverhütungsvorschriften obliegende Aufgaben und Pflichten an Feuer-
wehrangehörige zu übertragen, haben sie sorgfältig zu prüfen,

§ welche Aufgaben und Pflichten nach bundes- bzw. landesrechtlichen
Bestimmungen Feuerwehrangehörigen übertragen werden können.
Die ehrenamtlichen Strukturen sind besonders zu beachten,

§ welche Aufgaben und Pflichten bei ihnen verbleiben bzw. durch sie
organisiert werden können oder müssen (z. B. Personal- und Ver-
waltungstätigkeiten, Prüfung von baulichenAnlagen,Maßnahmen zur
Instandhaltung, zum Unterhalt des Feuerwehrhauses, zur Überprü-
fung und Durchführung notwendiger Dokumentationen).

Aufgrund der Besonderheiten von freiwilligen und Pflichtfeuerwehren (siehe
auch Erläuterungen zu § 3 Absatz 1) hat die Unternehmerin oder der Unter-
nehmer bei der Übertragung von Aufgaben und Pflichten auf Versicherte in
besonderem Maße je nach Art der Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob die
Versicherten befähigt sind, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
bei der Aufgabenerfüllung zu beachtenden Bestimmungen und Maßnahmen
einzuhalten (vgl. § 7 DGUV Vorschrift 1 »Grundsätze der Prävention«).
Der Begriff der Befähigung umfasst alle körperlichen sowie geistigen Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Eigenschaften.
Ist für die Pflichtenerfüllung eine Aus- und Fortbildung erforderlich, ist diese von
der Unternehmerin oder vom Unternehmer zu veranlassen.
Die Übertragung von Pflichten der Unternehmerin bzw. des Unternehmers auf
Feuerwehrangehörige hat schriftlich zu erfolgen.

2 Organisation von Sicherheit und Gesundheitsschutz
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Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat die zur Pflichtenerfüllung not-
wendigen Einrichtungen und Ausstattungen zur Verfügung zu stellen.
Eine enge Zusammenarbeit zwischen der Trägerin oder dem Träger und der
Leitung der Feuerwehr soll insbesondere bei der Gefährdungsbeurteilung, der
Auswahl von Ausrüstungen und Geräten, der Planung von Neu-, Aus- und
Umbau des Feuerwehrhauses, der Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung
und der Vergabe von Prüf- und Reparaturaufträgen erfolgen.
Die Unternehmerin oder der Unternehmer bleibt verantwortlich für die Aufsicht
und Kontrolle und hat dafür zu sorgen, dass die übertragenen Pflichten auch
tatsächlich umgesetzt werden. Die oberste Auswahl-, Aufsichts- und Kontroll-
verpflichtung der Unternehmerin oder des Unternehmers ist nicht übertragbar.

Zu§ 3Absatz 3:Die vorOrt eingesetzten Feuerwehr-Führungskräftemüssen sich
ihrer Verantwortung für die ihnen unterstellten Feuerwehrangehörigen bewusst
sein. Dennoch kann es Einsatzsituationen geben, bei denen eine plötzliche,
unvorhersehbare Lageänderung die Sicherheit und Gesundheit der eingesetzten
Kräfte bedrohen, ohne dass die Führungskraft rechtzeitig reagieren kann.
Die Pflicht zur Fürsorge und zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit gegenüber den
Einsatzkräften muss beachtet werden (z. B. durch rechtzeitige Ablösung, aus-
reichende Pausen, wirksame Hygiene, Verpflegung).
Grundsätzlich sind die Vorschriften- und Regelwerke zu Sicherheit und Gesund-
heitsschutz sowie das feuerwehrspezifische Regelwerk zu berücksichtigen. Zu
diesen Vorschriften- und Regelwerken zählen u. a.:

§ staatliche Arbeitsschutzvorschriften und zugehörige Technische
Regeln

§ DGUV Vorschriften, konkretisiert in Regeln, Informationen undGrund-
sätzen der DGUV bzw. der zuständigen Unfallversicherungsträger

§ die jeweiligen landesrechtlichen Regelungen sowie Feuerwehr-Dienst-
vorschriften

§ anerkannte Regeln der Technik (z. B. DIN, VDE)

Zu § 3 Absatz 4: Grundsätzlich sollen alle Feuerwehrangehörigen durch die für
diesen Bereich geltenden Arbeitsschutzbestimmungen geschützt werden. Diese
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sind insbesondere in Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 DGUV Vorschrift 1 »Grundsätze der
Prävention« genannt.
Die besonderen Aufgaben und Strukturen, insbesondere der freiwilligen Feuer-
wehr, können jedoch ein Abweichen von Arbeitsschutzvorschriften erfordern,
um die Funktion der Feuerwehr aufrecht zu erhalten.
In bestimmten Situationen, insbesondere bei Einsätzen, sind die in § 2 Absatz 1
Satz 2 DGUVVorschrift 1 »Grundsätze der Prävention« gefordertenMaßnahmen
weder umsetzbar noch in vollem Umfang notwendig.
Vor allem zu Beginn eines Feuerwehreinsatzes liegen in der Regel keine genauen
Informationen über die möglichen Gefährdungen, über Art und Ausmaß der
Schadenslage und die örtlichenGegebenheiten vor. EineGefährdungsbeurteilung
z. B., wie sie für den bestimmungsmäßigen Betrieb in Arbeitsstätten nach dem
Arbeitsschutzgesetz vorgesehen ist, ist damit nicht für jeden Feuerwehreinsatz im
Voraus möglich. Aufgrund dieser besonderen Situation kann die üblicherweise
geltende Rangfolge der Schutzmaßnahmen (technische, organisatorische, per-
sönliche) unter Umständen nicht eingehalten werden. Organisatorische Maß-
nahmen und persönliche Schutzmaßnahmen erlangen besondere Bedeutung.

2.2 Gefährdungsbeurteilung

§ 4 Gefährdungsbeurteilung

Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat Gefährdungen im Feuer-
wehrdienst zu ermitteln und erforderliche Maßnahmen für Sicherheit
und Gesundheitsschutz für alle Feuerwehrangehörigen zu treffen. Diese
Maßnahmen sind insbesondere aus dem feuerwehrspezifischen Regel-
werk abzuleiten.

Zu § 4: Die Unternehmerin oder der Unternehmer muss durch wirksame Maß-
nahmen dafür sorgen, dass Feuerwehrangehörige auch unter Einsatzbedingun-
genmöglichst nicht gefährdet werden. Geeignete Maßnahmen ergeben sich aus
der Gefährdungsbeurteilung. Dabei sind relevante physische und psychische
Gefährdungen systematisch zu ermitteln und zu bewerten.
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Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat daraus wirksame Maßnahmen
abzuleiten, diese umzusetzen sowie sie regelmäßig auf ihre Wirksamkeit hin zu
überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Im Rahmen der Gefährdungsbeur-
teilung sind auch Tätigkeiten zu berücksichtigen, die nicht unmittelbar das
Einsatzgeschehen betreffen, wie z. B. Dienst in Werkstätten und andere Tätig-
keiten in der Feuerwehr. Auch sollten auf der Grundlage der Gefährdungsbeur-
teilung die Tätigkeiten in der Feuerwehr soweit möglich alters- und alterns-
gerecht gestaltet werden.
§ 3 Absatz 5 der DGUV Vorschrift 1 »Grundsätze der Prävention« verpflichtet die
Unternehmerin bzw. den Unternehmer für ehrenamtlich Tätige im Feuerwehr-
dienst gleichwertige Maßnahmen zu ergreifen, die den Zielen und Grundsätzen
der Gefährdungsbeurteilung (Gefährdungsermittlung, Risikobeurteilung, Maß-
nahmen, Dokumentation, Überprüfung der Wirksamkeit) Rechnung tragen.
Bei Feuerwehren entsprechen die nach dem spezifischen Vorschriften- und
Regelwerk der Unfallversicherungsträger und den Feuerwehr-Dienstvorschriften
zu ergreifenden Maßnahmen in der Regel den Maßnahmen, die infolge einer
ordnungsgemäß durchgeführten Gefährdungsbeurteilung zu ergreifen wären.
Ihre Einhaltung spricht daher für die Gleichwertigkeit im Sinne des § 3 Absatz 5
der DGUV Vorschrift 1. Anstatt einer Dokumentation der Gefährdungsbeur-
teilung und der zu treffendenMaßnahmen genügt hier also die Anwendung und
Umsetzung des für diese Betriebsart spezifischen Vorschriften- und Regelwerks
der Unfallversicherungsträger und der Feuerwehr-Dienstvorschriften. Denn z. B.
die DGUV Information 205-010 »Sicherheit im Feuerwehrdienst« bietet im
Kapitel »Erste Hilfe« spezifische Maßnahmen für die Organisation und Aus-
bildung in der Ersten Hilfe an und die Feuerwehr- Dienstvorschrift 1 »Grund-
tätigkeiten – Lösch- und Hilfeleistungseinsatz« (FwDV 1) gibt für den Einsatz von
Geräten Maßnahmen vor, die den Zielen und Grundsätzen der Gefährdungs-
beurteilung Rechnung tragen. Unabhängig davon ist die Anwendbarkeit des
Vorschriften- und Regelwerks der Unfallversicherungsträger und der Feuerwehr-
Dienstvorschriften auf die jeweils konkrete Situation hin zu überprüfen.
Die betroffenen Feuerwehrangehörigen müssen von dem jeweils anzuwenden-
den Regelwerk Kenntnis nehmen können.

2 Organisation von Sicherheit und Gesundheitsschutz

16



Durchzuführen ist eine Gefährdungsbeurteilung insbesondere, soweit keine
Regelungen durch das Vorschriften- und Regelwerk der Unfallversicherungs-
träger bzw. Dienstvorschriften bestehen oder soweit Gefährdungen nichtGegen-
stand des Vorschriften- und Regelwerks der Unfallversicherungsträger oder von
Dienstvorschriften sind. Form und Inhalt der Dokumentation sind den Erforder-
nissen und Möglichkeiten des Betriebes entsprechend auszugestalten.

Anlässe für eine Gefährdungsbeurteilung
Anlässe sind also insbesondere dann gegeben, wenn für bestimmte Tätigkeiten
im Feuerwehrdienst keine der oben genannten feuerwehrspezifischen Regelun-
gen bestehen oder sich darin keine ausreichenden Hinweise zu konkreten
Maßnahmen im Hinblick auf die entsprechenden Einsatzszenarien finden.
Darüber hinaus erfordern insbesondere folgende Anlässe die Erstellung einer
Gefährdungsbeurteilung:

§ sofern ein Abweichen von den die Feuerwehr betreffenden DGUV
Regeln oder DGUV Informationen erforderlich ist

§ bei Beschaffung und Umrüstung von Arbeitsmitteln
§ (z. B. Werkzeuge, Maschinen)
§ beim Einsatz neuer Arbeitsstoffe (z. B. Desinfektionsmittel, Schaum-

mittel)
§ nach Unfällen oder Beinaheunfällen im Feuerwehrdienst oder tätig-

keitsbedingten Erkrankungen
§ wenn bauliche Anlagen nicht den Anforderungen des feuerwehrspezi-

fischen Regelwerks entsprechen
§ bei Hinweisen zu gefährlichen Situationen, z. B. von Behörden, Unfall-

versicherungsträgern oder Feuerwehrverbänden
§ Vorbereitung auf Übungen

Gefährdungsbeurteilung im Rahmen der Einsatzvorbereitung
Zur Vorbereitung auf Einsätze hat es sich bewährt, die Vorgehensweise für
Standardsituationen bereits im Vorfeld festzulegen, z. B. in einer Standard-
Einsatz-Regel. Dabei sind insbesondere die ortsspezifischen Besonderheiten zu
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berücksichtigen, die im allgemeinen Regelwerk keinen Niederschlag gefunden
haben.
Werden hierbei Sicherheit und Gesundheitsschutz der Feuerwehrangehörigen
ausreichend berücksichtigt, ist dies das Ergebnis einer Gefährdungsbeurteilung.

Gefährdungsbeurteilung im Einsatz
Hier gilt, dass ein Vorgehen entsprechend der Feuerwehr-Dienstvorschrift 100
»Führung und Leitung im Einsatz« (FwDV 100) den Maßnahmen aus der
Gefährdungsbeurteilung gleichwertig ist. Der hier aufgezeigte Führungsvorgang
mit Lagefeststellung (Erkundung der Lage/Kontrolle), Planung (mit Beurteilung
der Lage und Entschluss) und Befehlsgebung entspricht den wesentlichen
Schritten der Gefährdungsbeurteilung. Im Rahmen dieser Beurteilung muss
abgewogen werden, ob das verbleibende Restrisiko für Feuerwehrangehörige
im Verhältnis zum angestrebten Einsatzziel steht. Diese Aufgabe kann z. B. bei
großen oder unübersichtlichen Einsatzstellen bzw. Einsatzlagenmit hohemRisiko
für die eingesetzten Feuerwehrangehörigen an eine eigene Führungskraft über-
tragen werden. Es gilt: »Eigenschutz geht vor Fremdschutz«.

Weitergehende Informationen zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung
können der DGUV Information 205-021 »Leitfaden zur Erstellung einer Gefähr-
dungsbeurteilung im Feuerwehrdienst« entnommen werden.

2.3 Sicherheitstechnische und medizinische
Beratung

§ 5 Sicherheitstechnische und medizinische Beratung

Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat sich erforderlichenfalls zur
Wahrnehmung ihrer bzw. seiner Pflichten zur Gewährleistung von Si-
cherheit und Gesundheitsschutz sicherheitstechnisch und medizinisch
beraten zu lassen.
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